
STADT 
INGOLSTADT 

 

BESCHLUSSVORLAGE  
 

Referat 
 

Referat II 
 

V0216/20 
öffentlich 

Amt Kämmerei 

Kostenstelle (UA) 0300 
 
 

 Amtsleiter/in Leupold-Herrmann, Mirjam 
Telefon 3 05-13 08 
Telefax 3 05-13 19 
E-Mail kaemmerei@ingolstadt.de 
  

Datum 07.04.2020 
 

 

Gremium Sitzung am Beschlussqualität Abstimmungs-
ergebnis 

Finanz- und Personalausschuss 23.04.2020 Entscheidung  

 
 
Beratungsgegenstand 
 
Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 632100.981000  
(3. Donaubrücke: Rückzahlung von Zuweisungen) 
(Referent: Herr Fleckinger) 
 
Antrag: 
 

1. Die überplanmäßigen Ausgaben bei der Haushaltsstelle 632100.981000 (3. Donaubrücke: 
Rückzahlung von Zuweisungen) i. H. v. 679.784,74 Euro werden genehmigt. 
 

2. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen bei der 
Haushaltsstelle 900000.041000 (Schlüsselzuweisung). 

 
 
 
gez. 
 
Franz Fleckinger 
Berufsmäßiger Stadtrat 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
3.239.601,36 Euro 
Rückforderung 

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt: 632100.981000 

Euro: 
      

679.784,74 
(HS) 

 
2.559.816,62 

(HR) 
Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt: 900000.041000 

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

679.784,74 

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die Haushaltsstelle/n 
(mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
      
 
 
Bürgerbeteiligung: 
 
 
Kurzvortrag: 
 
Mit Rückzahlungsbescheid der Regierung von Oberbayern vom 17.02.2020 hat das Staatliche 
Bauamt Ingolstadt über die gewährte Zuwendung für den Ausbau der Kreisstraße IN 17 mit 
Neubau der 3. Donaubrücke eine Rückforderung von insgesamt 3.239.601,36 Euro in Rechnung 
gestellt. Grundlage für die Neuberechnung der Zuwendungen nach GVFG und FAG ist ein Urteil 
des VG München vom 22.06.2017.  
Auf Basis von Schätzungen des Referates VI wurde auf der Haushaltsstelle 632100.981000 ein 
Haushaltsausgaberest i. H. v. 2.559.816,62 Euro gebildet. Die Deckung des Mehrbedarfes erfolgt 
aus den Mehreinnahmen der Schlüsselzuweisung vom Land. 
 
 
 


